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Index

L34003 Abgabenordnung Niederösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

30/01 Finanzverfassung

30/02 Finanzausgleich

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §235 Abs1 impl;

BAO §236 Abs1 impl;

FAG 1979;

F-VG 1948;

LAO NÖ 1977 §182;

LAO NÖ 1977 §183;

VwRallg;

Rechtssatz

Abmachungen zwischen dem Abgabengläubiger und dem Abgabenschuldner über den Inhalt der Abgabenschuld -

etwa auch über einen gänzlichen Verzicht auf die Abgabenforderung - sind ohne abgabenrechtliche Bedeutung.

Zulässig sind solche Vereinbarungen nur dann, wenn die Gesetze sie ausdrücklich vorsehen, wobei sich diese

gesetzlichen Ermächtigungen nur dann als verfassungskonform erweisen, wenn die ö>entlich-rechtlichen Verträge

lediglich die Modalitäten der Abgabenerhebung (Berechnung der Bemessungsgrundlage, Fälligkeit etc) und nicht die

SteuerpBicht selbst betre>en, wenn im Gesetz Voraussetzungen und Inhalt hinreichend bestimmt sind und wenn in

Streitfällen eine bescheidförmige Erledigung vorgesehen ist, sodaß eine Prüfung der Gesetzmäßigkeit möglich ist (vgl

hiezu auch Doralt-Ruppe, Grundriß des österreichischen Steuerrechtes2, II, 149).

Schlagworte

Rechtsgrundsätze Allgemein Anwendbarkeit zivilrechtlicher Bestimmungen Verträge und Vereinbarungen im

öffentlichen Recht VwRallg6/1
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